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Dr. Faust, Rechtsanwalt –
Ein fast vergessenes Schauspiel auf der
Kreuzung juristischer Zeitgeschichte(n)

In der Geschichtsschreibung steht der 11.9. für vieles, aber wenig Erfreuliches. Eine

Ausnahme brachte das Jahr 1896: Ein von einem Anwalt für Anwälte über einen

Anwalt verfasstes „Scherzspiel“ wurde im Kollegenkreis uraufgeführt und dann als

gedruckte Weihnachtsgabe dem rechtskundigen Publikum überreicht. Was zuerst

nach einem Jux am Rande des Rechtsverkehrs aussieht, findet sich auf den zweiten

Blick mitten im Kreisel der Rechtsgeschichten seiner Zeit: BGB-Kodifizierung, Diges-

tenexegese, freie Advokatur, ein „kulturhistorisch bedeutender“ Raubmord, ver-

gessene Dichterjuristen, „Babylon Berlin“, Erfindung der culpa in contrahendo,

jüdische Aufklärung, Friedensbewegung, Albert Einstein und Mark Twain – erstaun-

lich viele Narrative liefen in jenem Possenstück zusammen. Grund genug, nach

125 Jahren endlich seine Geschichte zu erzählen. Und die Geschichte der Anwalts-

tochter Ilse Siemontowski.

I. Prolog

[1] Der 11.9.1896 hat Geschichte geschrieben. Nicht nur
als Geburtstag des Malers Georg Arnold-Graboné, der ein
rechter Allan Karlsson seiner Zeit wurde.1 Sondern auch
durch eine ungewöhnliche Bühnenpremiere vor den Toren
Berlins:

[2] Im Herbst 1896 tagte die deutsche Anwaltschaft zum
13. Mal, zum dritten Mal in Berlin.2 Fast 1.000 Advokaten
kamen zusammen, davon 600 auswärtige.3 Nicht allen war
bewusst, dass sie das 25-jährige Jubiläum des Deutschen
Anwaltvereins (DAV) erlebten,4 aber der Berliner Ortsaus-
schuss hatte sich ins Zeug gelegt: Empfang im Reichstag,
Tagung im Abgeordnetenhaus und zuletzt „geselliges Bei-
sammensein“ im Treptower Park.5 Hier fand damals die
legendäre „Berliner Gewerbeausstellung“ statt – größer als
alle Weltausstellungen zuvor –, die die verhasste Pariser
Expo sieben Jahre zuvor (mit ihrem 312m hohen Eingangs-
tor)6 vergessen machen sollte. Auf jener Kultstätte preußi-
schen Stolzes dinierten die Anwälte am Freitagabend im
Hauptrestaurant Adlon & Dressel,7 direkt am Wasserturm,
mit Blick auf venezianische Gondeln.

[3] Den krönenden Abschluss bildete ein „Scherzspiel“ un-
ter dem Titel „Darlehn oder Schenkung?“8 Mittlerweile fast
vergessen,9 findet man dieses Bühnenstück noch im renom-

* Der Autor ist wiss. Mitarbeiter am MPI für Gemeinschaftsgüter (Bonn),
externer Habilitand an der Freien Universität (Berlin) und ab 1.4.2022
Qualifikationsprofessor an der EBS Law School (Wiesbaden). Zum
Beitrag haben RA Reinhard Hillebrand und RA Tillmann Krach we-
sentlich beigetragen. Zitierte Webseiten wurden zuletzt abgerufen am
15.2.2022.

1 Nach einer Festgabe zu seinem 75. Geburtstag (Ribarits Der Maler
Professor Arnold-Graboné, 1971) lernte er Adolf Hitler im Ersten Welt-
krieg kennen, als beide im selben Infanteriezug dienten (S. 21), studierte
aber später bei Max Liebermann, der aus ihm „den Maler gemacht“
habe (S. 22); Arnolds politische Loyalitäten werden nur angedeutet
(S. 21). Seine impressionistische Spachteltechnik machte ihn welt-
berühmt (S. 23 f.), er unterrichtete nach dem Zweiten Weltkrieg den
späteren US-Präsidenten Eisenhower (S. 25) und machte mit Winston
Churchill Urlaub auf der Isle of Man (S. 26). Auf einem Empfang im
Weißen Haus soll er einst „Lewwerwurschtbrot“ bestellt haben (S. 27);
wohl nicht umsonst war er auch mit Karl Valentin und Hans Albers
befreundet (de.wikipedia.org/wiki/Georg_Arnold-Graboné).

2 Liste der Anwaltstage in JW 1921, 993 und bei Ostler Die deutschen
Rechtsanwälte 1871–1971, 2. Aufl. 1982, S. XV f., 398 ff.

3 Kempner JW 1896, 565 (567) – doi.org/10.5281/zenodo.5879226.
4 So in Berl. Gerichts-Ztg. v. 12.9.1896, S. 1 f. (zefys.staatsbibliothek-

berlin.de/list/title/zdb/24332471).
5 Vgl. Veranstaltungsprogramm, FS Deutscher Anwaltstag 1896

(doi.org/10.5281/zenodo.5879226).
6 Die Rede ist vom Eiffelturm.
7 So auch Kerr Breslauer Ztg. v. 20.9.1896: „Sie aßen ein Festmahl, bei

Adlon und Dressel in Treptow.“ (zit. nach ders. Wo liegt Berlin? Briefe
aus der Reichshauptstadt, 1997, S. 199).

8 Publiziert im Verlag von Otto Liebmann, 1897 (doi.org/10.5281/zeno-
do.5879226), hier mit eingeklammerten Seitenzahlen zitiert.

9 Seltene Ausnahme: Gräf NJ 2019, 519 (520 f.).



mierten Goethe-Jahrbuch erwähnt,10 und als literaturwissen-
schaftliches Musterbeispiel für die zum Genre Travestie der
Wissenschaften gezählten „dramatische Scherze“ im „Unter-
haltungsteil wissenschaftlicher Jahresversammlungen“.11

Damit sollte es sogar Schule machen: Auch der 21. Deutsche
Anwaltstag in Breslau 1913 erlebte ein literarisch inspiriertes
„Festspiel“ – einen „sehr frei nach Maeterlinks ,Der blaue
Vogel‘“ inszenierten „Juristenscherz“ unter dem Titel „Pan-
dektenzauber“.12

[4] Was 1896 als Scherz begann, ermöglicht heute gerade-
zu eine Milieustudie der Advokatur im Kaiserreich: Anhand
der Bühnenhandlung selbst (II) wie auch deren historischem
Kontext (III).

II. Pandekten- statt Universalgelehrter:
Faust als Anwalt

[5] Viel, zu viel, wurde geschrieben über den Dichterjuris-
ten Goethe und seine berühmteste Bühnenfigur. Das blitzt
auch im Untertitel des hiesigen Stückes auf: „Faust siebzehn-
ter Teil“, also die seit Goethe 15. Variation des immer
gleichen Motivs? Jedenfalls eine von mindestens 14 Varia-
tionen dieser Zählweise, und die achte von zehn Faust-Adap-
tionen mit Doppeltitel.13 Auch sonst imitiert das Stück seine
Vorlage vor allem in formaler Hinsicht:

[6] Nach kurzer „Zueignung“ (S. 11–12) und noch kürze-
rem „Prolog“ (S. 13–14) spielt der einzige Akt (S. 15–58)
genau wie Goethes erste Szene („Nacht“) in Faustens Ar-
beitszimmer. Schon nach fünf Seiten aber nickt Faust ein,
träumt die auf dem Titelblatt angekündigte „Vision aus der
Nacht vom 15. zum 16.9.1896“ (fehldatiert?), und wacht
erst auf der vorletzten Seite wieder auf. Genretypologisch
also eine Rahmenerzählung mit geträumter Binnenhandlung
und Wake-up Twist.14

[7] Zuletzt tritt das Ensemble zu einem imposanten „leben-
den Bild“ zusammen und beschließt das Schauspiel mit dem
Spruchband „Ein Reich – Ein Recht. Hoch der Deutsche
Anwaltstag!“ (S. 58).

1. Die Figuren – und ein prominentes Cameo

[8] Das Ensemble ist schnell vorgestellt. Faust wird in der
Rahmenhandlung nicht vom Adlatus Wagner, sondern einer
Wirtschafterin mit dem sprechenden Namen Eulalia umsorgt
(S. 18: „Befehlet Ihr, o Herr, den Thee mit ’ner Citrone? /
Befehlt Ihr nicht, so bring’ ich Euch denselben ohne.“)

[9] In der geträumten Binnenhandlung trifft er seinen An-
tagonisten Mephisto (S. 29: „Zank muss es geben / Im
irdischen Leben. / So schaff’ ich am sausenden Webstuhl den
Streit / Und wirke für Rachsucht, Prozesswut und Neid.“).
Dessen Teufelschor leiten die Oberteufel Max und Moritz,
die seit ihrem Tod 30 Jahre zuvor15 offenbar Karriere ge-
macht haben.

[10] Gemeinsam erwecken Faust und Mephisto die Pro-
tagonistin Justitia (S. 50: „Der arme Teufel ist ein Renom-
mist. / Es darf sein Prahlerwort Dich nicht erschrecken, /
Erscheine ich, muss er die Waffen strecken.“). Sie enthüllt
das „Glück im Winkel“: Eine Tanztruppe, die als „die fünf
Barrisons“ identifiziert wird (S. 52)16 – fünf dänische
Schwestern, die als Vaudeville-Tänzerinnen in den 1890ern

weltberühmt waren, bevor sie dem Schicksal vieler Kinder-
stars erlagen.17

[11] Auch ein Souffleur taucht auf (S. 25), und ein Ge-
richtsdiener, der den Vorhang öffnet (S. 13 f.: „Ich ruf’ die
Sache auf im Nu; / Ein kleiner Spass, / Ich sag’ nicht was, /
[…] Drum seh’t hierher, / Gleich schaut Ihr mehr! / Ich hab’
die Ehr’!“), während die Figurenliste nur seinen Prolog als
„Person“ aufführt (S. 9) – man munkelt, es sei nicht „im
ganz nüchternen Zustand gedichtet“ worden.18

2. Die Rechtsthemen des Stückes:
Zukunftsmusik von einst

[12] Die Handlung eröffnet Rechtsanwalt Faust, der wein-
selig vom Anwaltstag an den Schreibtisch zurückkehrend
eine Ouvertüre über Feriensachen (§ 202 GVG aF) anstimmt
(S. 15–17). Er genehmigt sich einen „letzten Trunk“ auf
„Des Rechtes stolzen Dreibund“, den das vier Wochen zuvor
verkündete BGB ablösen würde: „das neue Recht, das glei-
che, / Ein einiges für die geeinigte Nation, / Statt Land-,
Gemeinrechts und des code Napoléon“ (S. 19).

[13] Er „leert das Glas mit einem Zuge“, und greift auf
seinem Schreibtisch zur obersten Akte – einem Streit über die
titelgebende Frage, ob „als Darlehn er’s gegeben“ oder
„[ob]’s Schenkung war“ (S. 20). Näheres erfahren wir nicht
mehr, bevor Faust entschläft. Gemeint war fraglos die klassi-
sche Rechtsfrage, ob der Eigentumserwerb einer causa be-
darf. Angenommen, eine Person übergibt Geld, um es zu
schenken, die andere aber nimmt es im Glauben, ein Darle-
hen zu erhalten: Julian (D.41.1.36) und Ulpian (D.12.1.18
pr.) waren uneinig, wer nun Eigentümer sei.19 Ihre Argumen-
te hätte das pandektistisch gebildete Publikum anno 1896
noch im Schlaf herbeten können.

[14] Gerade im Schlaf jedoch (also der Binnenhandlung)
will Faust von seinem Fall nichts mehr wissen („Fachsimpeln
giebt’s hier heute bei uns nicht.“) und lieber das „Höllenle-
ben“ kennenlernen (S. 28). Er lässt Mephisto seine Teufel
herbeizitieren, die reihum jeden Peiniger des Anwalts vor-
sprechen lassen (S. 35–41): Die Klage, Klagebeantwortung,
drei Zeugen, den Vergleich (sofort wieder hinausgeworfen),
Urteil und Berufung, Berufungsurteil, Revision und Revisi-
onsurteil – und schließlich den „Riesenteufel“ Gerichtskos-
tenrechnung nebst Zwangsvollstreckung und Offenbarungs-
eid.

10 Geiger, Goethe-Jahrbuch Bd. 20, 1899, S. 295; später Henning, Faust-
Bibliographie III: Faust-Thema neben und nach Goethe, 1976, S. 93.

11 Wie auch fünf Jahre zuvor „Kohlenstoff, der chemische Tannhäuser“
(Chemische Gesellschaft Würzburg) lt. Liede, Parodie, in Kohlschmidt/
Mohr Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, Bd. 3, 2. Aufl.
1977, S. 12 (36); Nachdr. in Pape, Alfred Liede (1926–1975): Dichtung
als Spiel, Bd. 2, 2. Aufl. 1992, S. 357.

12 Autor RA Georg Tarnowski, verlegt bei M. & H. Marcus, Breslau
1913.

13 Listen bei Raders FS Arnold Rothe, 2000, S. 73 (94 f., 97).
14 Dazu Strank Twist Endings: Umdeutende Film-Enden, 2014,

S. 167–181.
15 Vgl. Busch, Max und Moritz: eine Bubengeschichte in sieben Streichen,

1865.
16 Kempner JW 1896, 565 (567) war begeistert: „Und die Festlichkeiten!

[…] geziert durch einen dichten Kranz schöner Frauen und Mädchen,
werden den Theilnehmern unvergeßlich sein.“

17 Vgl. de.wikipedia.org/wiki/Barrison_Sisters.
18 Gräf NJ 2019, 519 (520).
19 Näher Falk ua/Maissel Fälle aus der Rechtsgeschichte, 2008, S. 63.
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Abb.: Illustration zur Peinigerszene (S. 40) aus der Feder
Heinrich Nelsons (zu ihm unten III 3)

[15] Als Faust in diesem infernalischen Theater die Gerech-
tigkeit vermisst, präsentiert Mephisto ihm eine steinerne Sta-
tue der Justitia (S. 43). Beleben wolle er sie aufgrund des
Teufelspakts („Wenn wir uns drüben wiederfinden, / Dann
sollst Du mir das Gleiche thu’n.“) und Faust willigt ohne
Zögern ein: „Den dummen Kerl werd’ ich jetzt fassen; /
Denn drüben beim Gericht bin ich nicht zugelassen.“ (S. 44).
Diesen Trick konnten Fausts Kollegen noch geschlagene 111
Jahre lang nutzen: Erst 2007 entfiel das Lokalisierungsgebot
(§ 78 ZPO).20

3. Und die Moral von der Geschicht’?

[16] Sind die Rechtsthemen des Stückes damit eher his-
torisch interessant, verkörpert Fausts Wirtschafterin Eulalia
die zeitlosen Gewissensfragen. Denn nachdem „die Wohl-
redende“ (griech. εὖ, gut, und λαλιά, Rede) ihren derangier-
ten Dienstherrn schlafend auffindet, durchbricht sie die vier-
te Wand und wendet sich direkt an die Anwälte im Publikum
(S. 21–24):

„[...] Speist Ihr lieber bei Adlon und Dressel,
Kehrt statt zum Beraten zum Braten ein,
Suchet die Wahrheit – doch nur im Wein.
Kommet hierher um Spässchen zu hören;
Nun ich werde Euch mores lehren. […]
Denn wer sich Rats holt bei Advokaten,
Der ist verloren und verraten,
Von Metz herauf bis Allenstein21

Man fällt ja doch bei allen rein,
Und der Kläger, der auf den Anwalt hört,
Ist statt Kläger – beklagenswert. […]
NaundseitdemdieRegressversicherung inStuttgart existiert,22

Wird ordentlich überhaupt kein Prozess mehr geführt,
Ihr begnügt Euch mit der Versicherungsquote
Und denkt im stillen ,contenti estote!‘23

Statt das Recht zu klären als Rechtsvertreter,
Wird das Recht durch Euch nur immer verdrehter“

[17] Faust freilich, kurz erwachend, reagiert auf die
Standpauke wie wohl jeder Patriarch 1896 auf weiblichen
Tadel reagiert hätte: „Was wird hier für Radau gemacht?
[…] Hieltet Ihr hier nicht ’ne Kapuzinerpredigt? [...] Die
Sache ist für mich erledigt. / Die Monologe halt‘ ich selbst!
Drum geht von hinnen!“ (S. 24). Beredtes Zeugnis davon,
wie die im Publikum versammelten Herren Anwälte sich
mokiert hätten über das „Geschwätz“ (S. 25) einer Dienst-
frau.

III. Außergewöhnliche Advokaten:
Die Persönlichkeiten hinter der Posse

[18] Heute ist ungewiss, wer das Schauspiel initiierte. Den
Anwaltstag verantwortete der Vorsitzende des DAV-Orts-
ausschusses, Justizrat Meyer Levy. Er fiel nur einen Monat
später, am 18.10.1896, zuhause zwei 16-jährigen Raubmör-
dern zum Opfer.24 Uns bleibt also nur die im „Verlag von
Otto Liebmann“ 1897 erschienene Druckfassung des Stücks.
Ihr Titelblatt vermerkt schlicht: „Verfasst von Rechtsanwalt
Hermann Eifert. Illustriert von Rechtsanwalt Dr. Heinrich
Nelson“. Beide sind inzwischen vergessen und tauchen in
der historischen Rechtspflegeforschung nicht mehr auf.25

Heute kennt man Eifert und Nelson allenfalls noch als
Rechtssachen (C-93/09 bzw. C-581/10) des EuGH.

[19] Bevor wir ihnen ins Berlin der vorletzten Jahrhundert-
wende folgen, ist aber noch ein Dritter zu erwähnen, der
zwar dem Titelblatt fernblieb, aber für den Erhalt des Stü-
ckes die wichtigste Rolle spielte; Treppenwitz der Geschich-
te, dass zwei der drei Beteiligten den gleichen Vornamen
führten (1., 2.), der dritte aber denselben wie Doctor Faust
in Goethes Vorlage (3.).

1. Der Schirmherr: Samuel „Hermann“ Staub
(21.3.1856–2.9.1904)

[20] Wir wissen nicht, inwieweit der mit Abstand berühm-
teste der drei Beteiligten überhaupt an der Satire mitwirkte.26

Gemeint ist der jüdische Handelsrechtler Samuel Heymann
Staub,27 der trotz antisemitischer Repressalien28 unter die
„bedeutendsten Juristen des Deutschen Reiches“ aufstieg.29

Er prägte „als führende Persönlichkeit“ des Berliner An-
waltsvereins auch „die Anwaltstage seiner Zeit“,30 referierte
etwa am 11.9.1896 „Ueber die Revision des Handelsgesetz-
buchs“ und wohnte abends dem Schauspiel in Treptow bei:

20 Art. 4 Gesetz v. 26.3.2007, BGBl. 2007 I 358.
21 Heute Olsztyn (Polen), an der östlichen Außengrenze des Kaiserreichs;

Metz lag an der westlichen, im nun französischen Grand Est.
22 Der „Allgemeine deutsche Versicherungsverein“ in Stuttgart hatte 1895

eine 75-%ige Schadensversicherung für Rechtsanwälte und Notare auf-
gelegt und dem DAV Aufsichtsrechte übertragen, so Ostler S. 98
mVerw. auf JW 1897, 219.

23 Bibelzitat nach Lukas 3:14 (contenti estote stipendiis vestris) – „seid
zufrieden mit eurem Sold“.

24 Friedlaender Interessante Kriminal-Prozesse von kulturhistorischer Be-
deutung Bd. 9, 1913, S. 214–234; Hillebrand Im Strom der freien Con-
kurrenz, Bd. 1, 2018, S. 312–315 (mit Foto) (beide Quellen abrufbar
unter doi.org/10.5281/zenodo.5879226).

25 Vergeblich sucht man sie bei Weißler Geschichte der Rechtsanwalt-
schaft, 1905; Ostler Die deutschen Rechtsanwälte 1871–1971, 2. Aufl.
1982; Göppinger Juristen jüdischer Abstammung im „Dritten Reich“,
1990; Krach Jüdische Rechtsanwälte in Preußen, 1991; Heinrichs/
Franzki/Schmalz/Stolleis Deutsche Juristen jüdischer Herkunft, 1993;
Strenge Juden im preußischen Justizdienst 1812–1918, 1996; Ladwig-
Winters Anwalt ohne Recht, 2. Aufl. 2007; Wilhelm Das deutsche
Kaiserreich und seine Justiz, 2010.

26 Kein Wort davon in der FS Staub zum 150. Geburtstag, 2006.
27 Zum Zweitnamen NDB Bd. 25 (2013) S. 78 (www.deutsche-biogra-

phie.de/sfz125590.html) sowie pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Her-
mann_Staub („Kwestia imienia“).

28 Vgl. Henne FS Staub S. 9; NDB Bd. 25 (2013) S. 78 (o. Fn. 27); unten
Fn. 46 aE.

29 Heinrichs/Franzki/Schmalz/Stolleis/Heinrichs S. 385.
30 So NDB Bd. 25 (2013) S. 78 (o. Fn. 27); Heinrichs/Franzki/Schmalz/

Stolleis/Heinrichs S. 385 (390): „Er fehlte auf keinem Juristen- oder
Anwaltstag“; Krach FS Staub S. 6: „Die Anwaltstage 1896 und 1901
hat Staub maßgeblich geprägt.“
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„wir alle haben ihm durch herzlichen Beifall einen glänzen-
den Erfolg bereitet.“ (S. 6)

[21] Staub war für seinen, nun ja, staubtrockenen Humor
bekannt,31 und dürfte wohl die Drucklegung des Stückes bei
seinem „Freund und Verleger“ Otto Liebmann eingefädelt
haben, mit dem er im selben Jahr schon die immens erfolg-
reiche Deutsche Juristen-Zeitung (DJZ) gegründet hatte.32

(Derselbe Liebmann erfand später den Taschenkommentar
und war als Namenspate des nun Grüneberg genannten
Standardwerks nominiert.33) Das von Staub beigesteuerte
„Geleitwort“ (S. 5 f.) machte den „kleinen Scherz“ erst sa-
lonfähig, ja beinahe würdevoll:

[22] „Wer seinem Berufe nicht auch die heitere Seite ab-
zugewinnen vermag, der hat ihn verfehlt. Das wäre kein
rechter Jurist, der immer griesgrämig in die Akten und Bü-
cher schaute und immer nur ernst diskutierte. Altmeister
Jhering’s Beispiel sollte jedem Juristen zeigen, wie harmo-
nisch sich Ernst und Scherz in der Jurisprudenz vereinigen
können.“ (S. 5)

[23] Der gepriesene „Altmeister“ war kaum vier Jahre zu-
vor (am 17.9.1892) verstorben; seine Satire „Scherz und
Ernst in der Jurisprudenz“ 1884 als „Weihnachtsgabe für
das juristische Publikum“ erschienen. Wohl nicht umsonst
datierte Staub sein Empfehlungsschreiben (S. 6: „gern richte
ich an die Kollegen im Reiche die Bitte, um des ernsten Zwe-
ckes willen sich des kleinen Scherzes liebevoll annehmen zu
wollen.“) ausgerechnet auf „Weihnachten 1896“.34

2. Der Autor: Hermann Eifert
(21.5.1864–24.4.1914)

[24] Im Gegensatz zum Schirmherrn des Stückes ist über
dessen Autor fast nichts bekannt; erst eine noch unveröffent-
lichte Anthologie des Anwaltsforschers Reinhard Hillebrand
liefert Lebensdaten:35

[25] Genau acht Jahre und zwei Monate jünger als Staub,
aber wie dieser in den Ostgebieten (dem heutigen Polen)
jüdisch aufgewachsen, kam Eifert zum Studium 1884 nach
Berlin. Zehn Jahre darauf als Anwalt zugelassen (kurzzeitig
in Sozietät mit seinem jüngeren Kollegen Severin Behrendt),
heiratete er 1906 die 22 Jahre jüngere Kaufmannstochter
Frieda Nanny Flatow.36 Am 5.4.1907 wurde ihre Tochter
Ilse Thea Johanna geboren, und nach mehreren Umzügen
ließ Eifert sich 1910 am Blücherplatz 2 im Postbezirk Süd-
west 61 (später Kreuzberg) nieder. Dort praktizierte er bis zu
seinem Tod noch vier Jahre lang; das letzte als Justizrat mit
neuem Sozius, Dr. Edmund Meyer.

[26] Diese Fragmente eines vergessenen Lebens wirken
dürr, bergen aber pralle Zeit- und Rechtsgeschichte. Denn
das Haus Blücherplatz 2 mitsamt einer Konditorei im Erd-
geschoss37 gehörte Aschinger, dem „Restaurant aller Berli-
ner“ – mit zig Konditoreien, Restaurants und Bierquellen
Europas größter Gastronomiebetrieb.38 Schon drei Jahre be-
vor Eifert sich dort einmietete, hatte Robert Walser diesen
Lokalen ein literarisches Denkmal gesetzt,39 und nach Eiferts
Tod folgten Alfred Döblin in „Berlin Alexanderplatz“
(1929), Erich Kästner in „Fabian“ (1931) und Ernst Haffner
in „Jugend auf der Landstraße Berlin“ (1932). Sogar dem
Fernsehpublikum ist Aschinger vertraut, seit die ARD Vol-
ker Kutschers Romanreihe „Babylon Berlin“ ab 2017 ver-
filmte.

[27] Aschinger war damals der Szenetreffpunkt, und wer
am 24.9.1909 in der Konditorei unter Eiferts späterer Kanz-
lei Platz nahm, konnte im Nachbarhaus werdende Rechts-
geschichte beobachten: Im Jandorf’schen Warenhaus am
Blücherplatz 3 (damalige Belle-Alliance-Straße) fiel an jenem
Tag die wohl berühmteste Linoleumrolle der Geschichte um
– ein Fall im Wortsinn, dem wir die „heimliche Anerken-
nung der culpa in contrahendo“ und unsere heutigen §§ 280
I, 241 II, 311 II BGB verdanken.40 Nur einen Aufgang
weiter sollte Hermann Eifert kurz vor seinem 50. Geburts-
tag versterben; seine Witwe folgte ihm 1936 im selben Alter
nach.

3. Der Illustrator: Heinrich Nelson
(9.3.1854–25.4.1929)

[28] Einziger gebürtiger Berliner des Trios war Heinrich
Nelson, der zum Anwaltstag 1896 sowohl einen Festschrift-
beitrag lieferte41 als auch zehn Illustrationen für den Druck
der Faust-Satire. Als Sohn eines Altberliner Shawls- und
Tücher-Fabrikanten war auch er jüdischer Herkunft, später
aber religiöser „Dissident“.42 Auf den Besuch des Französi-
schen Gymnasiums43 folgte eine steile juristische Karriere:44

Studium in Berlin ab 1872, Promotion in Göttingen 1875,45

Referendariat ab 1875, Assessor 1880 und im selben Jahr
zur Anwaltschaft zugelassen (bis 1896 in Sozietät mit sei-
nem Referendarkollegen Nathan Katz), Rechtsanwalt beim
Kammergericht ab 1882, Notar ab 1888,46 Justizrat ab
1900, und schließlich auch Mitglied der Juristischen Gesell-
schaft Berlin, wo Julius von Kirchmann noch 1847 „Die
Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft“ beklagt
hatte.

[29] Noch schillernder jedoch als Nelsons Karriere war
1881 seine Vermählung mit der Malerin Elisabeth Lejeune-
Dirichlet (1860–1920) – Tochter eines Landtagsabgeord-

31 Vgl. Krach FS Staub S. 6 f. und Neustadt FS Staub S. XIV: „Er erzählte
gerne und war zu Wortspielen besonders begabt.“ – darunter auch
„Hier ruht Staub – Kommentar überflüssig“; insoweit anders Hein-
richs/Franzki/Schmalz/Stolleis/Heinrichs S. 385 (391), mwN.

32 Heinrichs/Franzki/Schmalz/Stolleis/Heinrichs S. 390 (396 f.).
33 Van de Loo JZ 2017, 827 mwN.
34 Auch sollte des Stückes „Reinerlös“ den „Hilfsbedürftigen der Büreau-

beamten der Rechtsanwaltschaft“ zufließen (S. 4).
35 Hillebrand Berliner Anwälte 1890–1899 (Auszug online vorveröffent-

licht unter doi.org/10.5281/zenodo.5879226).
36 Ein Trauzeuge war Caesar Eifert (1877–1926), dem bis 1909 ein Ge-

bäude in der Friedrichstr. 10 gehörte, wo er eine Möbelfabrik betrieb
(Berl. Adreßbuch 1906, S. 217 bzw. 1909, S. 239 = digital.zlb.de/
viewer/metadata/34115495) – und Hermann Eifert im Jahr darauf seine
Kanzlei.

37 Foto unter static3.akpool.de/images/cards/127/1272904.jpg.
38 Näher de.wikipedia.org/wiki/Aschinger.
39 Walser, Aschinger 1907 (robertwalser.nl/aschinger).
40 Ausf. Thiessen FS Canaris, 2017, S. 51.
41 Nelson Die Strafvollstreckung zu Berlin im Jahrhundert der Aufklä-

rung, FS Dt. Anwaltstag 1896, S. 50.
42 So 1884 die Geburtsurkunde seiner Tochter (u. Fn. 49).
43 Franke, Leonard Nelson: Ein biographischer Beitrag, 1991, S. 52 (54).
44 Hillebrand Im Strom der freien Concurrenz, Bd. 2, S. 1138–1141

(doi.org/10.5281/zenodo.5879226).
45 Am 28.7. lt. Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wiss. und der

Georg-Augusts-Universität, 1876, S. 212.
46 Als Dissident (o. bei Fn. 42) wurde Nelson also wie „christliche Rechts-

anwälte nach acht“ und nicht als Jude „erst nach 18 Jahren zum Notar
ernannt“; zu dieser diskriminierenden Praxis Martin Peltasohn, zit. in
Krach S. 25; Strenge S. 288 f. – nach dessen Fn. 3 traf sie sogar einen
„der gefragtesten und bekanntesten Berliner Anwälte dieser Zeit“: Her-
mann Staub!
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neten, Enkelin des Mathematikers Peter Gustav Lejeune
Dirichlet (nach dem noch heute fast zwei Dutzend mathe-
matische Verfahren benannt sind), Großnichte der Kom-
ponisten Felix Mendelssohn Bartholdy und Fanny Hensel,
und Ururenkelin des Philosophen Moses Mendelssohn, der
die jüdische Aufklärung (Haskalah) begründet hatte. Zu
diesem illustren Clan gehörte fortan auch Heinrich Nel-
son,47 und sein im Jahr darauf geborener Sohn Leonard
(1882–1927) sollte ihn als Moralphilosoph noch in den
Schatten stellen.48 (Rätselhafter ist das Schicksal von Leo-
nards Schwester.49) 1910 entwarf der renommierte Jugend-
stilarchitekt August Endell für die Nelsons ein Landhaus
im „vornehmen Ortsteil Westend-Charlottenburg“ (Eichen-
allee 15), das „von einer Haushälterin und einem Haus-
mädchen verwaltet wurde“,50 und später Bruno Cassirer
gehörte51 – einst Sekretär der Berliner Secession unter Max
Liebermann, nun Verleger von Robert Walser und Ernst
Haffner.

[30] So illuster wie Nelsons Umfeld war sein privates
Engagement. Als Friedensbewegter der ersten Stunde ge-
hörte er zum Gründungsvorstand der Deutschen Friedens-
gesellschaft52 und verfasste schon zwei Jahre vor dem
Ersten Weltkrieg den zu spät erschienenen „Märchen-Ro-
man“ Ahasvers Wanderung und Wandlung als „Warnung
vor dem der Menschheit drohenden Unglück“.53 Nach
dem Krieg übersetzte Nelson die damals „weniger bekann-
ten“ Essays des chinesischen Kulturphilosophen Gu Hong-
ming („Betrachtungen über den Krieg und anderes“)54

sowie die Balkan-Reportage Les Bourreaux („Die Hen-
ker“) von Henri Barbusse.55 Gemeinsam mit Käte Koll-
witz und Albert Einstein gehörte Nelson zum Freundesrat
des von seinem Sohn geführten internationalen Jugend-
bundes.56

[31] Dessen siebtem Bundestag hielt er 1925 eine Anspra-
che über „den Menschen Beethoven“,57 und auch sonst war
Nelson ein umtriebiger Schöngeist: Romain Rolland nannte
ihn „den ausgezeichneten Heinrich Nelson aus Berlin“,58 die
armenische Schriftstellerin Hayastan Winkler (geb. Gevor-
kian) schrieb ihm,59 Mark Twain besuchte ihn,60 der Sozio-
loge Georg Simmel und seine Familie zählten ihn zum „engs-
ten Westender Freundeskreis“.61 In seinem Haus gab sich die
intellektuelle Elite der wilhelminischen Belle Époque die
Klinke in die Hand:

[32] „Die offene, weltbürgerliche Atmosphäre im Hause
der Nelsons kam durch die Einrichtung regelmäßiger Salon-
abende zum Ausdruck. Künstler und Intellektuelle wurden
zum Musizieren und Diskutieren von Fragen der Kunst, der
Wissenschaft und der Politik eingeladen […] und bei einer
Gelegenheit, einer der bedeutendsten Lyriker der wilhelmi-
nischen Epoche, Stefan George.“62

[33] Nelson selbst schrieb Gedichte und Kurzgeschichten,
soll „fast jährliche Reisen nach Italien“ unternommen ha-
ben,63 und übertrug noch vor Reiner Maria Rilke die
Michelangelo-Sonette („Rime“) ins Deutsche.64 Und er
zeichnete: Schon vor der Faust-Satire hatte sich die von
Nelson „mit humoristischen Scenen aus dem Anwalts-
leben“ gestaltete Tischkarte zur 40-Jahr-Feier des Berliner
Anwaltvereins 1894 „großen Beifalls erfreut“.65 Noch
Jahrzehnte später engagierte er sich in der Berliner Thea-
terszene als Aufsichtsratsmitglied (1908–1920), dann -vor-
sitzender (1921–1923) der Schiller-Theater AG in Charlot-

tenburg, die „jenseits der Konkurrenz der linkspolitischen
Volksbühne einfachen Leuten die Segnungen bürgerlicher
Kultur in Form billiger Theaterabonnements zukommen
lassen“ sollte.66

[34] Im Juli 1923 zog sich Nelson aufs Altenteil in Nord-
hessen zurück, wo sein Sohn und dessen Lebensgefährtin,
die Pädagogin und spätere UNESCO-Patronin Minna
Specht (1879–1961),67 „eine internationale Schule mit neu-
zeitlichen Erziehungsgrundsätzen“ im Landerziehungsheim
Walkemühle gegründet hatten.68 Dort sollte „Vater Nel-
son“ in der Nacht vom 24. auf den 25.4.1929 „in Folge
einer Erkältung sanft entschlafen“69 – anderthalb Jahre
nach seinem Sohn und ausgerechnet an Hermann Eiferts
15. Todestag.

47 Zu den „internen Familienschwierigkeiten“ Franke S. 52 f. (56).
48 Bspw. verweist Landau Juristen jüdischer Herkunft im Kaiserreich pp.,

2020, S. 54 f. (Separatdruck aus Heinrichs/Franzki/Schmalz/Stolleis)
auf den juristischen Einfluss des jüngeren Nelson, ohne dessen Vater
überhaupt zu erwähnen; ebenso Göppinger S. 146.

49 Lt. Geburtsurkunde Nr. 1979/1884 des Standesamts Berlin VIII
(doi.org/10.5281/zenodo.5879226) hieß sie Anna, geboren am 22.10.
1884. Nelsons Traueranzeige jedoch (u. Fn. 69) stammte von einer
Tochter in Darmstadt namens Lotte, die laut Rosenstein (The Unbro-
ken Chain, 1976, S. 137) als einzige Tochter 1884 geboren und Photo-
graphin geworden sein soll.

50 Franke S. 52.
51 Ausf. Wirth/Rave Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, Bd. 1,

1961, S. 406; Reichel Vom Jugendstil zur Sachlichkeit, 1974, S. 153;
Wille Spaziergänge in Charlottenburg, 1992, S. 93.

52 Deutsche Friedensgesellschaft (Offizieller Bericht), Die Waffen nieder!
3 (1894), S. 29 (30).

53 Dazu Dammann, Heinrich Nelsons Ahasver-Roman, 2019 (guenter-
dammann.de/files/publikationen/heinrich-nelsons-ahasver-roman.pdf),
S. 7 (9).

54 Aurnhammer/Chen/Oberle Deutsch-chinesische Helden und Anti-Hel-
den, 2020, S. 119 (122)mVerw. auf Ku Hung-Ming, Vox Clamantis,
1920.

55 Vgl. d-nb.info/57880333X.
56 An die freie Jugend aller Stände und Völker, Die Friedens-Warte 21

(1919), S. 74 (75).
57 Nelson, Beethoven, der Mensch, 1927 (d-nb.info/361937547).
58 Rolland Zwischen den Völkern: Aufzeichnungen und Dokumente aus

den Jahren 1914–1919, 1954, S. 48 (51).
59 Junginger in Bausteine zur Tübinger Universitätsgeschichte 7 (1995), S.

83 (90); ders. Von der philologischen zur völkischen Religionswissen-
schaft, 1999, S. 110 Fn. 7.

60 Austilat, Mark Twain in Berlin, 2014, S. 74.
61 Hans Simmel (1941) in Böhringer Ästhetik und Soziologie 1976, S. 247

(255); Rammstedt/Rammstedt, Simmel-Gesamtausgabe Bd. 23, 2008,
S. 130 f., und weiter: „Heinrich Nelson war dann auch nach Simmels
Tod unter den Initiatoren einer ,Simmel-Stiftung‘ zugunsten des Er-
werbs der […] Porträtbüste von Simmel in Bronze für die Staatlichen
Museen zu Berlin.“

62 Franke S. 53.
63 Dammann S. 7 ff.
64 Buonarotti Dichtungen, 1909; 8. Tsd. 1938 lt. Diederichs, Eugen Die-

derichs und sein Verlag, 2014, S. 119.
65 Berl. Gerichts-Ztg. v. 20.3.1894, 3; Hillebrand Berl. AnwBl 4/2011,

109 (110).
66 So Peter Jammerthal (Theaterhistorische Sammlungen der FU Berlin),

private E-Mail v. 18.11.2021mVerw. auf Neuen Theater-Almanach/
Bühnenjahrbuch; vgl. auch Freydank Der Fall Berliner Theatermuseum,
2011, S. 142.

67 Sie „prägte“ die „UNESCO-Mitwirkung in Deutschland langfristig“,
nachdem Walter Hallstein sie 1950 zu den ersten Gesprächen in Bad
Soden eingeladen hatte (so Dt. UNESCO-Komm., Lernziel Weltoffen-
heit, 2001, 161 f.).

68 Hillebrand Im Strom der freien Concurrenz, Bd. 2, S. 1140; ausf.
Franke S. 191–196.

69 So Lotte Nelson, Voss. Ztg. v. 5.5.1929, S. 18 (Todesdatum 24.4.);
Minna Specht, Voss. Ztg. v. 27.4.1929, S. 7 (Todesdatum 25.4.) –
Digitalisate jeweils unter zefys.staatsbibliothek-berlin.de/list/title/zdb/
27112366; amtliche Sterbeurkunde datiert auf 25.4. „vormittags um
drei Uhr“ (Standesamt Mörshausen Nr. 6/1929, online: landerzie-
hungsheim-walkemuehle.de/index.php?title=Ereignisse).
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IV. Epilog

[35] Der stolze Anwaltstag von 1896 war ein „heiterer
Kongreß“ gewesen und „reich besucht“: „es erschienen ihrer
tausend Mann, mit Weibern, Schwägerinnen und Cousi-
nen“,70 und dank der „humoristischen Festaufführung“ er-
lebten alle einen „großen Heiterkeitserfolg“.71

[36] Was sie nicht mehr erlebten: Wie Leonard Nelson und
Minna Specht 1925 den „Internationalen Sozialistischen
Kampfbund gegen den Nationalsozialismus“ gründeten,
aber die NSDAP 1933 ausgerechnet die Walkemühle zur
Gauamtswalterschule machte und sich nach jahrelangem bü-
rokratischen Ringen des „unerträglich“ gewordenen An-
blicks „staatsfeindlicher nichtarischer Toter“ dadurch entle-
digte, dass man beide Nelsons exhumierte und „wahrschein-
lich ziemlich elend zertrümmert“ auf den nächsten „israeliti-
schen“ Friedhof schaffte.72 Oder wie der „tonangebende

Wirtschaftsjurist in Deutschland“ Hermann Staub öffentlich
ausradiert wurde.73 Wie Heinrich Nelsons Barbusse-Überset-
zung ins Feuer kam.74 Und wie Hermann Eiferts einzige
Tochter Ilse Siemontowski am 18.10.1941 ins Ghetto Litz-
mannstadt (Łódź) abfuhr.75

[37] Auch das gehört leider alles noch zur Geschichte die-
ses fast „vergessenen“ Schauspiels. &

70 Kerr Breslauer Ztg. v. 20.9.1896.
71 Berl. Gerichts-Ztg. v. 19.9.1896, 2 r. Sp. unten („… Erst in der zwölften

Stunde endete die Festlichkeit“).
72 Dokumente und Nachw. unter landerziehungsheim-walkemuehle.de/

index.php?title=Ereignisse.
73 Näher NDB Bd. 25 (2013) S. 78 (o. Fn. 27); Bretthauer ua/van de Loo

Wandlungen im Öffentlichen Recht, 2020, S. 65 (74 f.).
74 Vgl. ohne Autor: verbrannte-buecher.de/?page_id=773.
75 Hillebrand Berliner Anwälte 1890–1899: „…, wo sie verschollen ist“

(doi.org/10.5281/zenodo.5879226).

Prof. Dr. Ulrich Eisenberg*

Absurdität im Strafverfahren –
Albert Camus und der rechtsstaatliche
Niedergang bei Fehlverurteilungen

Mit seinem Text „Der Fremde“, einer gleichsam erzählenden Abhandlung über das

Absurde, hat Albert Camus in vielfacher Hinsicht Maßstäbe gesetzt und Perspekti-

ven eröffnet: In schnörkelloser wie tiefgründiger Sprache erläutert er die Entstel-

lung der Person des in einem Strafverfahren Angeklagten mit der Folge einer Ver-

nachlässigung der materiell-rechtlichen Prüfung der Strafbarkeitsvoraussetzungen.

Das Ergebnis des Prozesses ist zu der Persönlichkeit des Betroffenen und zu dem

inkriminierten Geschehensablauf ebenso dissonant, wie es sein Verständnis zu kon-

ventionellen Verhaltensvorstellungen ist. Insofern mag es sich, wie exemplarisch

herangezogene Verfahren nahelegen, in den Grenzen unterschiedlicher Systeme

um ein Lehrstück auch für die deutsche Strafjustiz handeln.

I. Konstruktion der Person des Täters und
seiner Tat

1. Interaktionistische Hilflosigkeit

[1] Für die Aufklärungspflicht im Strafverfahren und ins-
besondere in der strafgerichtlichen Hauptverhandlung ist
vorrangige Quelle der Beschuldigte bzw. Angeklagte. Je we-
niger dieser zu einer die Ermittlung der materiellen Wahrheit
fördernden Beteiligung in der Lage ist bzw. ihm die Möglich-
keit dazu bereitet wird, umso mehr gewinnen Zeugen als
personale Beweismittel und Spuren etc. als sachliche Beweis-
mittel an Bedeutung. Camus demonstriert in dem hier in den
Blick genommenen Werk1 das Scheitern der Hauptperson
darin, das ihm vorgeworfene Verhalten und sich als Persön-
lichkeit zu vermitteln. Die Entwicklung zum Absurden2 wird
darin veranschaulicht, dass die Strafjustiz manche Verhal-
tensweisen, Äußerungen und Empfindungen des Angeklag-
ten, dem konventionelle Regeln als Teil des von ihm als sinn-
los beurteilten menschlichen Daseins „egal“ sind, als Pro-
vokation annimmt. Es entsteht ein Freiraum für solcherart
„Erkenntnis“ über den Angeklagten, die seitens der Außen-
welt (Strafjustiz und Zeugen) produziert wird, und zwar als

ein um jedwede Differenziertheit reduziertes Objekt. So wird
das Ergebnis des Strafverfahrens zu der Persönlichkeit des
Betroffenen und dem wirklichen Geschehensablauf ebenso
dissonant wie es sein Verhältnis zu allgemeinen nicht straf-
rechtlichen Verhaltenserwartungen ist. Er wird als Monster
konstruiert3 und wegen Mordes zum Tode durch das Fallbeil
verurteilt (S. 86).

2. Strategie des Verfahrensablaufs

[2] Mittels ausgewählter Zeugen werden Dissonanzen zu
herrschenden Verhaltenserwartungen in sonstigem, das heißt
nicht strafrechtlich relevantem Verhalten des Angeklagten

* Der Autor ist em. ordentlicher Professor im Institut für Strafrecht und
Strafverfahrensrecht der Freien Universität Berlin.

1 Camus L’Étranger, Paris 1942, Gallimard (online www.anthropoma-
da.com/biblio.php, zuletzt abgerufen am 22.2.2022).

2 Begrifflich zurückgehend wohl auf das Lateinische ab-surdus (etwa:
von einem Tauben kommend) und also ggf. nicht zur Sache gehörend
und insofern dissonant zu herrschenden Einstellungen (näher zu assur-
do TRECCANI, Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, online).

3 Laut Staatsanwalt: „un visage d’homme où je ne lis rien que de mons-
trueux“ (S. 83).
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